
 

Anmeldung zur Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe 
 

Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg 
- Bewachungsgewerbe - 
Gobietstraße 13 
34123 Kassel 

Sie können dieses Formular an  
Ihrem PC ausfüllen und drucken 
bewacher@kassel.ihk.de 
Fax: 0561 99898-33 

 
Anmeldung zur Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe nach § 34a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 1a GewO 
 

Name:           männlich   weiblich  

    

Vorname:            (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Geboren am:                             in:   
 
                                                                                      (bitte Geburtsort und –land angeben) 
 
Straße / Nr.        
 
PLZ / Ort:          
 
Telefon:            E-Mail:     
 
Ich melde mich verbindlich zur Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe an: 
 

Termin:       Anmeldeschluss: 2 Wochen vor dem Termin 

 

 Vollprüfung (schriftlicher & praktischer Prüfungsteil) 
  

 Wiederholungsprüfung 
 praktischer Prüfungsteil 
 Nachweis über den bestandenen schriftlichen Prüfungsteil - in Kopie als Anlage - anbei 

 

Den Gebührenbescheid bitte senden an: 

 den/die Teilnehmer/-in (Adresse oben) oder 

 den Arbeitgeber/Kostenträger (bei Kostenübernahme bitte Name, Ansprechpartner und Anschrift angeben): 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Im Falle der Kostenübernahme durch Arbeitgeber/Kostenträger Bestätigung des Übernehmers: „Ich bestätige die 

Kostenübernahme für die Prüfungsgebühr des Prüfungsteilnehmers für die angemeldete Prüfung. Der Gebührenbescheid 

soll an die genannte Adresse des Arbeitgebers/Kostenträgers verschickt werden.“  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Ort  Datum   Unternehmen   Unterschrift d. Kostenträgers 

 

Die Anmeldung zu einem bestimmten Termin ist für die IHK erst verbindlich, wenn der Termin schriftlich von ihr bestätigt 

wurde. Gebührenbescheid und Einladung gehen mit gesonderter Post zu. Sie können von Ihrer Anmeldung nur schriftlich 

zurücktreten. Bei Rücktritt von der Prüfung nach Anmeldung wird eine Stornogebühr nach Maßgabe von § 8 Nr. 6.3.2.8 

oder 6.3.2.9 der Gebührenordnung der IHK Kassel-Marburg erhoben. Diese Bedingung ist verbindlich und wird mit der 

Anmeldung anerkannt. Falls eine Sachkundeprüfung durch die IHK abgesagt werden muss, werden bezahlte Gebühren 

erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  

 

 
Ort, Datum, Unterschrift Prüfungsteilnehmer 

 

   

  

 

 

  

 


